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Mit der Inkraftsetzung des Wohneigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) am 01.12.2020 
sowie dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) am 18.03.2021 wurden die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen bereits neu strukturiert. Flankiert wurde diese rechtliche 
Erleichterung durch den Zuschuss 440 „Ladestationen für Elektroautos“ der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Innerhalb der Landeshauptstadt München sind hierfür nach Auswertung 
der Förderberichte der KfW insgesamt 4.293 Anträge gestellt worden.

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Wir gehen davon aus,
dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Dunkel
Berufsmäßiger Stadtrat
Mobilitätsreferent




